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Vorwort 

Die Beschränkung der Strafverfolgung bestimmter Delikte auf das 
Privatklageverfahren bedeutet praktisch die Schaffung straf-"rechts-
freier Räume". Der Verfasser hat sich der Mühe unterzogen, dies durch 
eine re:chtstatsächliche Untersuchung aller Privatklageverfahren des 
Amtsgerichts Bielefeld in den Jahren 1966 - 1970 nachzuweisen. Eine 
Strafrechtsreform, die weiterhin mit Privatklagedelikten arbeiten will, 
muß entweder durch eine ausgedehntere empirische Erhebung den 
Nachweis führen, daß die Ergebnisse des Verf. in einem größeren Rah-
men nicht zutreffen, oder sich den Vorwurf gefallen lassen, bei der 
Formulierung der betreffenden Straftatbestände unaufrichtig zu sein. 
Nur 8,4 % der insgesamt 255 Verfahren endeten mit der vom Privat-
kläger beantragten Bestrafung des Angeklagten, bei der zumal der 
gesetzlich vorgesehene Strafrahmen auch nicht annähernd ausgeschöpft 
wurde. Dabei ging es in 68 % der Fälle um Ehrverletzungstatbestände, 
in 15 % um leicht vorsätzliche Körperverletzung, in 8 % um gefährliche 
Körperverletzungen, in 5 % um Hausfriedensbruch und in 2 % um Sach-
beschädigung. Trotz intensiver Begehungsweise der Delikte und nach-
haltiger Unrechtsfolgen wurden die Verfahren verschleppt, wegen an-
geblicher Geringfügigkeit eingestellt, durch Vergleiche oder andere 
Möglichkeiten beendet. Den Privatklägern entstanden dadurch zudem 
unangemessene finanzielle Nachteile. Wer dies weiß, wird z. B. kein 
Verständnis mehr dafür haben, wenn Rechtsdogmatiker in bezug auf 
die heutige Genugtuungsfunktion des Schadensersatzes im zivilrecht-
lichen Ehrenschutzverfahren über "Systemwidrigkeiten" klagen, wo 
doch der strafrechtliche Ehrenschutz derart eklatant versagt. 

Nach den Untersuchungen des Verfassers werden Privatklageverfah-
ren von den Richtern meist mit dem mehr oder weniger offen zum 
Ausdruck gebrachten Ziel durchgeführt, durch Aufrichten formaler 
Barrieren und anderer Erschwernisse das Strafbegehren des Klägers zu 
unterlaufen. Es verwundert daher nicht, daß der Verf. die Abschaffung 
dieser Rechtseinrichtung fordert. Wenn der Staat bestimmte Ver-
letzungstatbestände für strafrechtlich relevant hält, mag er sie von der 
Staatsanwaltschaft verfolgen lassen. Es bedeutet aber eine Täm:chung 
des rechtsuchenden Publikums, durch die Gewährleistung des Privat-
klageverfahrens auf dem Papier den Eindruck zu erwecken, hier stände 
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eine effektive Rechtseinrichtung zur Verfügung, deren Inanspruchnahme 
sinnvoll ist. Es wäre an der Zeit, aus dieser Erkenntnis die erforderlichen 
rechtspolitischen Konsequenzen zu ziehen. 

Zürich, im August 1974 

Manfred Rehbinder 
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Erster Teil 

Einleitung 

§ 1 Gegenstand und Ziel der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit stellt das geltende Privatklagerecht: §§ 374 ff.1 
in der gerichtlichen Praxis auf Grund empirischer Rechtsforschung dar. 
An Hand einer Reihe von Privatklageakten wird der Wirklichkeits-
wert eines Rechtsinstituts untersucht, das seit seiner Einführung heftigen 
Angriffen der Rechtslehre und Rechtspraxis ausgesetzt ist2• Insbesondere 
wird der Frage nachgegangen, ob und inwieweit der Richter die Vor-
schriften über das Privatklageverfahren in einer Weise anwendet, die 
den Privatkläger im konkreten Fall der Rechtsschutzlosigkeit ausliefert'. 
Niethammer konstatiert im Hinblick auf die Anwendung des § 383 Abs. 2 
die Einstellung des Verfahrens wegen geringer Schuld des Täters laufe 
vielfach auf Rechtsverweigerung hinaus'. Die Abhandlung soll auf 
Grund der rechtstatsächlichen Ergebnisse darüber hinaus Aufschluß 
verschaffen, in welcher Beziehung die Privatklage in ihrer normativen 
Ausgestaltung einer Änderung bedarf und ob sie heute überhaupt noch 
Geltung beanspruchen kann. 

Zur Vertiefung des Verständnisses für die Entstehungsursache, Sinn 
und Aufgabe der Privatklage und zur Veranschaulichung ihres Entwick-
lungsprozesses dienen ein kurzer Rückblick auf rechtshistorische 
Parallelen sowie gesetzgeberische Vorüberlegungen bei der Schaffung 
dieses Rechtsinstituts. Den Schwerpunkt der Arbeit bildet aber nicht die 
theoretische Analyse der Privatklage, sondern vielmehr die kritische 
Beobachtung der praktischen Verfahrensweise des Einzelrichters. Ob 

1 §§ ohne Gesetzesangabe sind solche der Stpo. 
! Schon v. Liszt I, S. 21 f., sah in der Privatklage keine lebensfähige Ein-

richtung des Strafprozesses. 
3 Der Hinweis von Seibert, MDR 1952, 278, letztlich habe die Gerechtig-

keit auch im Privatklageverfahren zu herrschen, läßt erahnen, welchen Gang 
der Privatkläger nach Klageerhebung antritt. Die Behauptung von Nagler, 
GS 73, 173, im Durchschnitt sei die Verweisung auf den Privatklageweg 
gleichbedeutend mit einem Verzicht auf die Strafverfolgung, eröffnet Per-
spektiven in eine Rechtspraxis, deren Nutzeffekt für den Verletzten frag-
würdig erscheint; v. Liszt I, S.23. 

, Ders., JZ 1952, 299; Henkel I, § 114 VIII 1 c; Hochheuser, S.61. 
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der Privatklageprozeß in der jetzigen Form bestehenbleiben kann, läßt 
sich nicht allein durch theoretische Erwägungen entscheiden. Die These, 
die Privatklage sei eine systemwidrige Erscheinung in der Strafprozeß-
ordnung5, ein prinziploses Zwitterding straf- und zivilprozessualer 
Grundsätze6, mag als Ergebnis dogmatischer überlegungen zutreffend 
sein, erhellt aber noch nicht, daß der Privatklageprozeß wegen seiner 
gesetzlichen Konstruktion in der gerichtlichen Praxis stets zu unbefrie-
digenden Ergebnissen führen muß. 

§ 2 Abgrenzung zur Kriminologie 

Das wissenschaftliche Beobachtungsfeld der Rechtstatsachenforschung 
erstreckt sich herkömmlicherweise auf Gegenstände des Privatrechts7• 

Im Hinblick auf die Strafrechtsreform erscheint es angebracht, dem 
Gesetzgeber an der Rechtswirklichkeit orientierte Daten an die Hand zu 
geben, um ihn im Zuge der Erneuerung des materiellen Strafrechts zum 
überdenken der praktischen Bedeutung bestimmter strafprozessualer 
Einrichtungen anzuregen. 

Nichts spricht gegen eine Erweiterung des Aufgabenkreises der 
Rechtstatsachenforschung auf diesem Gebiet, da der Untersuchung des 
tatsächlich angewandten Rechts durch die Art der Rechtsmaterie keine 
Grenzen gesetzt sind. 

Mit der Ausdehnung der empirischen Rechtsforschung auf das Straf-
recht berührt sich eine auf Rechtstatsachen aufgebaute Arbeit mit dem 
Wirkungsbereich einer anderen faktenorientierten Disziplin; der 
Kriminologie. Nach MergenS erstreckt sich das Untersuchungs gebiet 
der Kriminologie auf die Erforschung der Kriminalität, des Ver-
brechens, des Verbrechers und der Opfer. Sie will die realen Zusam-
menhänge, in denen Verbrecher und Verbrechen stehen, auf Grund 
empirischer Methoden wissenschaftlich erklären und erfahrbar machenD. 
Im Rahmen eines privatklagefähigen Sachverhalts gewinnt das der Tat 
vorausgehende Verhalten des Verletzten besondere Bedeutung. An den 
aktiven Beitrag des Privatklägers, der in der Regel mit dem Verletzten 
identisch ist, knüpft die Viktimologie als selbständiger Forschungszweig 
der Kriminologie anto• 

11 Woesner, NJW 1959, 704. 
6 So Friedmann, JW 1916, 345. 
7 Vgl. den von Nußbaum I zusammengestellten Themenkatalog, S. 40 ff.; 

ebenso verschiedene Beiträge der Schriftenreihe zur Rechtssoziologie und 
Rechtstatsachenforschung, herausgegeben von Ernst E. Hirsch und M. Reh-
binder. 

S Mergen, S. 3. 
D So Göppinger, S. 2. 
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In diesem Zusammenhang lassen sich verschiedene kriminologische 
Beiträge einordnen, die sich im Rahmen tatsächlicher Einzelerhebungen 
über die Beleidigungsdelinquenz mit der praktischen Seite der Privat-
klage befassen11 • Im wissem:chaftlichen Zentrum dieser Arbeiten steht 
- von der AufgabensteIlung verständlich - nicht die Prüfung der 
sozialen, politischen und sonstigen Ursachen für die Entstehung der 
Privatklagenormen und deren tatsächlicher Wirkung im Soziallebenl2 ; 

das Schwergewicht liegt hauptsächlich auf der Darstellung der tat-
bedingten Ursachen und vielfältigen Erscheinungsformen des Privat-
klagedelikts der Beleidigungl3 • 

Trotz gewisser überschneidungen bei der Disziplinen14 läßt sich eine 
Arbeit auf dem Gebiet der Rechtstatsachenforschung von kriminolo-
gischer Faktenanalyse dadurch abheben, daß der Akzent primär auf die 
überprüfung der Funktionsfähigkeit des Privatklageverfahrens ge-
setzt wird. Das Verhalten der Prozeßparteien im Verfahren, das tat-
sächliche Zusammenwirken von StA und Gericht u. a. sind neben der 
Bestandsaufnahme der privatklage fähigen Lebenssachverhalte die 
entscheidenden Ansatzpunkte für einen empirischen Einstieg. Die sich 
hierauf beziehenden Tatsachen verschaffen einen überblick über die 
Bedingungen für die Anwendung der Privatklagenormen im Inter-
aktionsfeld von Rechtsstab und Rechtsunterworfenenl5• 

Die Einzelstudie stützt sich auf die Untersuchung von Privatklage-
akten des Amtsgerichts Bielefeld (aus einem Zeitraum von 5 Jahren), 
ohne daß die Auswertung des Aktenmaterials auf bestimmte Privat-
klagedelikte beschränkt wurde. Insofern unterscheidet sich der Gegen-
standsbereich dieser Arbeit von den kriminologischen Regionalunter-
suchungen, die generell auf die Erfassung der Beleidigungsdelikte zu-
geschnitten sind. 

10 s. Kaiser, S. 13 f.: Soweit der Verletzte zur Ermittlung, Verfolgung und 
Verurteilung beiträgt, gestalten seine Einstellung und sein Verhalten ent-
scheidend das allgemeine Bild von dem Verbrecher und der Kriminalität. Da-
durch übernimmt das Opfer situativ zeitlich begrenzte Funktionen eines 
informellen Agenten der sozialen Kontrolle. 

11 So Döring, S. 72 ff.; von Lippa, S. 106 ff.; Heesen, Beleidigungskrimina-
lität im LG-Bezirk Krefeld (1962), S. 109 ff. 

12 Vgl. hierzu die Formulierung von Nußbaum II, AcP 154 (1955), S.453, 
462, im Hinblick auf das Arbeitsgebiet der Rechtstatsachenforschung. 

13 Nach v. Lippa soll die Wiedergabe von Beleidigungsfällen dem Streben 
der Kriminologie nach Typen und Gesetzmäßigkeiten dienen. 

14 "Als Wissenschaftszweig mit interdisziplinärem und multifaktoriellem 
Ansatz richtet sich die Kriminologie auf alles, was mit den Rechtsnormen, der 
Persönlichkeit des Rechtsbrechers und ihren Verhältnissen in Verbindung 
mit dem von der Rechtsordnung bzw. Sozialordnung mißbilligten Verhalten 
zusammenhängt, Wenn sie auch in andere Bezugswissenschaften hinüber-
greift wie Psychologie und Soziologie, so bleibt im Kernbereich die Persön-
lichkeit des Rechtsbrechers in seiner sozialen Einbettung ihr zentraler Be-
zugspunkt", so Göppinger, S.l und 9 f. 

15 Vgl. hierzu M. Rehbinder H, S.9. 
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